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Die Volksvertretungen in den Kreisen, Städten 
und Gemeinden und ihre Räte pflegen und wah
ren im Zusammenwirken mit den gesellschaft
lichen Organisationen, insbesondere den Gewerk
schaften, den Betrieben, Kombinaten und Genos
senschaften humanistische und revolutionäre Tra
ditionen sowie produktionsgeschichtlich wertvolle 
Anlagen. Durch die Erhöhung der Wirksamkeit der 
Museen, Sammlungen, Erinnerungsstätten und 
Denkmäler sind das sozialistische Geschichtsbe
wußtsein, die Liebe zur sozialistischen Heimat zu 
vertiefen und die weltanschauliche, kulturelle und 
wissenschaftliche Bildung zu verstärken.

Kulturparks, Erholungsstätten, Grünanlagen und 
Urlauberzentren sind so zu gestalten, daß sie den 
Werktätigen vielseitige Möglichkeiten der kultu- 
rell-ästhetischen Bildung, der niveauvollen Unter
haltung und aktiven Erholung auch durch Körper
kultur und Sport und Touristik bieten. In den Ein
richtungen der Gastronomie ist für eine ange
nehme und kulturvolle Atmosphäre Sorge zu tra
gen.

Die Volksvertretungen in den Städten und Ge
meinden und deren Räte sichern in Zusammenar
beit mit den Ausschüssen der Nationalen Front, 
daß im Rahmen des Wettbewerbs auch die be
währten Formen der Kultur- und Sportfeste in den 
Wohngebieten der Städte und in den Gemeinden 
entsprechend den wachsenden Bedürfnissen der 
Werktätigen als Feste der sozialistischen Men
schengemeinschaft weitergeführt werden.

In Vorbereitung der Arbeiterfestspiele unterstüt
zen die Volksvertretungen in den Städten und Ge
meinden und ihre Räte in enger Zusammenarbeit 
mit den territorialen und betrieblichen Gewerk
schaftsleitungen die Durchführung betrieblicher 
Festspiele in ihrem Territorium und tragen dazu 
bei, daß diese betrieblichen Festspiele auch zu 
Höhepunkten des kulturellen Lebens in den Wohn
gebieten werden. Die ökonomisch-kulturellen Lei
stungsvergleiche zwischen Wohngebieten, zwischen 
Gemeinden und Städten sind weiterzuentwickeln. 
Sportfeste der Betriebe, der Genossenschaften, der 
Schulen und Einrichtungen, der Wohngebiete und 
Gemeinden sowie vielfältige interessante kulturelle 
und sportliche Wettbewerbe, vor allem regelmäßig 
organisierte Wettkämpfe, besonders für die Ju
gend, sind allseitig zu fördern. Der Spartakiadebe
wegung ist große Aufmerksamkeit zu schenken.

Zur planmäßigen Gestaltung hygienischer Arbeits
und Lebensbedingungen sowie für die Entwick
lung gesundheitsfördernder Verhaltensweisen der 
Bevölkerung erarbeiten die Volksvertretungen in 
den Städten und Gemeinden und deren Räte im 
engen Zusammenwirken mit den Betrieben, Ge
nossenschaften, Einrichtungen und gesellschaft
lichen Organisationen langfristige Sanierungs- und 
Entwicklungsprogramme. Dabei sind insbesondere 
Maßnahmen zu treffen zur Erhaltung, Pflege und 
Verbesserung des Bodens, der Gewässer und Wäl
der sowie deren rationelle gesellschaftliche Nut
zung und gesundheitsfördernde Gestaltung, zur 
Reinhaltung der Luft und zur Lärmbekämpfung. 
Mit den Betrieben und Einrichtungen sind hierzu 
Verträge abzuschließen, die die planmäßige Erfül
lung der gemeinsam gesetzten Ziele sichern.

Zur Entwicklung gesundheitsfördernder Verhal
tensweisen der Bürger ist die Gesundheitserzie
hung und der Gesundheitssport durch die örtlichen 
Volksvertretungen und ihre Organe in enger Zu
sammenarbeit mit den Gesundheitseinrichtungen 
und den gesellschaftlichen Organisationen zielstre
big zu organisieren.
Das System der medizinischen Betreuung, insbe
sondere die Durchführung gezielter prophylakti
scher Maßnahmen, die Qualität der ambulanten 
Behandlung, die Intensiv-Therapie und das Netz 
der Einrichtungen sind schrittweise weiterzuent
wickeln, um eine den Bedürfnissen der Bürger ent
sprechende Gestaltung der medizinischen Betreu
ung zu sichern. Durch den effektiven Einsatz der 
Fonds des Gesundheitswesens und die Konzentra
tion, Spezialisierung und Arbeitsteilung sind die 
Leistungsfähigkeit der medizinischen Arbeitsbe
reiche und die Qualität der gesundheitlichen Be
treuung weiter zu erhöhen.
Besondere Aufmerksamkeit ist den kinderreichen 
Familien zu widmen. Die örtlichen Volksvertretun
gen haben zu sichern, daß diesen Familien in viel
fältigen Formen individuell gesellschaftliche Un
terstützung gegeben wird, wie z. B. in der Ent
wicklung und Lernarbeit der Kinder, durch 
Einkaufserleichterungen, bevorzugte Dienstleistun
gen, besonders intensive gesundheitliche Betreu
ung, Schaffung von entsprechenden Erholungsmög
lichkeiten, Versorgung dieser Familien mit adäqua
tem Wohnraum, erforderlichenfalls Gewährung 
von Mietzuschüssen und anderen sozialen Leistun
gen.
In Zusammenarbeit mit den Betrieben und Ein
richtungen sowie allen Bürgern und gesellschaft
lichen Organisationen, insbesondere der Volkssoli
darität, haben die Volksvertretungen und deren 
Räte in den Städten und Gemeinden die gesell
schaftliche Hilfe und die Bedingungen für die so
ziale, kulturelle und gesundheitliche Betreuung 
älterer und hilfsbedürftiger Bürger weiter zu ver
vollkommnen und ihre stärkere Teilnahme am 
Leben sozialistischer Gemeinschaften zu fördern.

VI.
Zur schrittweisen Anwendung moderner Mittel 
und Methoden in der Leitungstätigkeit und zur 

Rationalisierung der Verwaltungsarbeit
1. Die Entwicklung eines modernen Systems der so

zialistischen staatlichen Führungstätigkeit erfordert 
von den örtlichen Volksvertretungen und ihren 
Räten, den gesamten Ablauf des Leitungsprozesses 
von der wissenschaftlichen Analyse über die Pro
gnose und die Entscheidung bis zur Durchführung 
als einheitlichen Prozeß zu gestalten. Dazu sind 
schrittweise die marxistisch-leninistische Organisa
tionswissenschaft, insbesondere die ökonomische 
Kybernetik, die Operationsforschung sowie die 
elektronische Datenverarbeitung anzuwenden.
Entsprechend den Erfahrungen bei der Ausarbei
tung und Verwirklichung von Modellen der staat
lichen Leitung beim Magistiat der Hauptstadt der 
Deutschen Demokratischen Republik, Berlin, sowie 
bei den Räten der Bezirke Erfurt, Rostock und 
Halle ist das Leitungs- und Organisationssystem 
der Räte der Bezirke weiterzuentwickeln. Dazu ge
hört eine zielgerichtete Tätigkeit der Prognose-


